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Datenübermittlungsverfahren nach § 10 Abs. 4b Einkommenssteuergesetz 

(EStG) 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Geschäftsstelle ist auf ein neues Datenübermittlungsverfahren aufmerksam gemacht worden, 
dass jährlich, erstmals in 2017 für Daten des Veranlagungszeitraums 2016 durchzuführen ist und 
auch die überörtlichen Träger der Sozialhilfe berührt. 

Die Datenübermittlungspflicht basiert auf § 10 Abs. 4b EStG, in der durch das Amtshilferichtli-
nien-Umsetzungsgesetz vom 26.06.2013 geänderten Form (BGBl. 2013, S. 1816). 

Danach sind Behörden und andere öffentliche Stellen mitteilungspflichtig, die einem Steuer-
pflichtigen für die von ihm geleisteten Beiträge 

• zur gesetzlichen oder privaten Alterssicherung (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG), 
• zur Kranken- und gesetzlichen Pflegeversicherung (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG) oder 
• zu sonstigen Vorsorgeaufwendungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG) 

steuerfreie Zuschüsse gewähren oder entsprechende Aufwendungen erstatten. 
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Neben Sozialhilfeträgern sind zahlreiche andere Behörden und öffentliche Stellen von der 
Übermittlungspflicht betroffen (u. a. Jobcenter, Jugendhilfeträger, Ämter für Ausbildungsförde-
rung). Weitere Informationen sind einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums (Anlage 1) 
sowie einer von dort erstellten Liste der mitteilungspflichtigen Stellen (Anlage 2) zu entnehmen. 

Die Mitteilungspflicht besteht gegenüber der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA 
bei der Deutschen Rentenversicherung Bund) im elektronischen Verfahren mittels eines noch 
abzustimmenden Datensatzes. Der Entwurf eines solchen Datensatzes (Anlage 3) ist zusammen 
mit einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums (Anlage 4) sowie einem Merkblatt (Anla-

ge 5) beigefügt. Weitere Einzelheiten zur Einrichtung und zum Ablauf des Übermittlungsverfah-
rens sind in der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung geregelt (Anlage 6). 

Nach vorläufiger Bewertung der Geschäftsstelle sind von der Übermittlungspflicht insbesondere 
die Fälle der Beitragszahlung (oder -erstattung) für freiwillig Versicherte in der Kranken- und 
Pflegeversicherung nach § 32 SGB XII betroffen. Die Mitglieder sollten sich zeitnah mit der ZfA 
zur Abstimmung der technischen Voraussetzungen in Verbindung setzen. 
Nicht betroffen von der Übermittlungspflicht der Träger der Sozialhilfe sind nach vorläufiger 
Einschätzung die Leistungsberechtigten, die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in WfbM 
erhalten. In diesen Fällen wird nämlich durch die Träger der Sozialhilfe kein unmittelbarer 
Rechtsanspruch der Betroffenen auf Beitragszahlung oder -erstattung gedeckt, sondern der Er-
stattungsanspruch der WfbM gegen die Träger der Sozialhilfe nach § 251 Abs. 2 SGB V bedient. 
 
Das Thema wird auch in den Frühjahrssitzungen der FA I und FA II thematisiert. 
Einstweilen wird um Kenntnisnahme gebeten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 


